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Anlage 2  zu Stand: 

Geschäftsordnung der DFBL 21.10.2010 

 

     

Aufgabenbeschreibung 

 

Vizepräsident Finanzen 
Allgemein 
 
Der Vizepräsident Finanzen wird in Einzelwahl vom Hauptausschuss gemäß DFBL Satzung         § 
16 (2)  für die Dauer von 4 (vier) Jahren gewählt.  
 
Seine erste Amtszeit beträgt nach DFBL Satzung § 16 (2,3)  2 (zwei) Jahre. 
 
Er ist Mitglied des Vorstandes der DFBL  
 
Seine Arbeit ist ehrenamtlich. 
 

Aufgaben im Einzelnen 
 
- erstellt den Haushalts-/Finanzplan für das laufende Geschäftsjahr auf Grundlage der zur 
  Verfügung stehenden Mittel 
 
- überwacht die Haushaltswirtschaft  dabei: 
 
  + Sicherung der Einnahmen/Überprüfung der Ausgaben 
 
  + Überwachung des Zahlungsverkehrs 
 
  + Überwachung der monetären Handlungen der Geschäftsstelle 
 
- erstellt eine Jahresabschlussrechnung und legt dem Hauptausschuss einen  
  Rechenschaftsbericht vor 
 
- sorgt für den ausreichenden Versicherungsschutz von Personal und Material 
 
  + schließt dazu Verträge ab und trägt Sorge für die steuerliche und sozialversicherungs-  
     rechtliche Abwicklung 
 
- erfasst und weist das Anlagevermögen nach 
 
- vertritt den Verein in steuerrechtlichen/finanztechnischen Fragen 
 
- arbeitet eng mit dem zuständigen Steuerprüfer zusammen 
 
- unterstützt bei der Gewinnung von Sponsoren 
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  - arbeitet eng mit der Geschäftsstelle der DFBL zusammen und ist in monetären 
  Angelegenheiten gegenüber der Geschäftsführung weisungsbefugt 

 

Vertretung 

Wird durch den Präsidenten geregelt 

                                                        


